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Sehr geehrte Frau Dr. Reinemund, 

 

für die Möglichkeit zum o. g. Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, danken 

wir Ihnen. Wir begrüßen die von den Regierungsfraktionen – in eindeuti-

ger Abgrenzung zu der Forderung des Bundesrates nach Einführung einer 

allgemeinen Steuerpflicht für Streubesitzdividenden – vorgeschlagene 

Lösung sehr. Mit dem Gesetzentwurf ist es gelungen, einen fiskalisch 

vertretbaren Weg aufzuzeigen, der den Vorgaben der EuGH-Recht-

sprechung zugunsten des Steuerpflichtigen – d. h. ohne deutschen Unter-

nehmen zusätzliche Steuerlasten aufzuerlegen – gerecht wird. 

 

Die hohen Anforderungen und Nachweispflichten des § 32 Abs. 5 KStG-

neu erkennen wir daher als Kompromisslösung zum Erhalt der generellen 

Steuerfreiheit für Dividenden an, die zudem die Höhe der Steuerausfälle 

begrenzen soll.  

 

Gleichwohl weisen wir darauf hin, dass der im Rahmen des § 32 Abs. 5 

S. 2 Nr. 3 KStG-neu geforderte Nachweis insbesondere für mittelständi-

sche Unternehmen mit einer tief gegliederten Konzernstruktur – aufgrund 

der Notwendigkeit externe Berater in mehreren Ländern einzuschalten – 

zu hohen, u. U. auch unverhältnismäßigen Kosten führen kann. 

 

Darüber hinaus müsste es u. E. aus Gründen der Praktikabilität in § 32 

Abs. 5 S. 2 Nr. 1 KStG-neu anstelle der sehr weit zu verstehenden For-

mulierung „nach anderen Vorschriften“ vielmehr „nach anderen steuerli-

chen Vorschriften im Ansässigkeitsstaat des Gläubigers“ heißen.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stellungnahme zum „Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils 
vom 20.10.2011 in der Rs. C-284/07 (Streubesitzdividende)“ – Drs. 17/11314  
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